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ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 
der 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 
am 4. Juni 2014 

 
 
 

BESCHLUSSVORSCHLÄGE DES VORSTANDS UND AUFSICHTSRATS  
GEMÄSS § 108 AKTG 

 
 
 
 

Tagesordnungspunkt 1 
 

 
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.  
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Tagesordnungspunkt 2 
 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
 

BESCHLUSS 
 

„Die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2013 in Höhe von 
EUR 300.697.003,84 ausgewiesenen Bilanzgewinns wird im Sinne des vorliegenden Vorschlags 
des Vorstands wie folgt vorgenommen: 
 

1. Auf die dividendenberechtigten Stammaktien wird eine Dividende in der Höhe von 
EUR 1,02 je Stammaktie ausgeschüttet, dies entspricht einer maximalen 
Ausschüttungssumme von EUR 298.838.618,76. Aus eigenen Aktien stehen der 
Gesellschaft keine Dividendenansprüche zu. 

2. Der verbleibende Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 11. Juni 2014 über die jeweilige Depotbank 
der dividendenberechtigten Aktionäre.“ 
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Tagesordnungspunkt 3 

 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
 

BESCHLUSS 
 

„Den Mitgliedern des Vorstands der Raiffeisen Bank International AG wird für das Geschäftsjahr 
2013 die Entlastung erteilt.“ 
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Tagesordnungspunkt 4 

 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
 

BESCHLUSS 
 

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Raiffeisen Bank International AG wird für das 
Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.“ 
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Tagesordnungspunkt 5 

 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
 

BESCHLUSS 
 
„Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2013 eine Vergütung in Höhe von 
gesamt EUR 550.000,- gewährt, wobei die Verteilung dieser Vergütung wie folgt erfolgt: 
 

- für den Aufsichtsratsvorsitzenden EUR 70.000,- 

- für die Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden jeweils EUR 60.000,- 

- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats jeweils EUR 50.000,- 
 
 
Entsprechend der Dauer des jeweiligen Aufsichtsratsmandats wird die Vergütung für das 
Geschäftsjahr 2013 aliquot oder zur Gänze zugeteilt.“ 
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Tagesordnungspunkt 6 

 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
 

BESCHLUSS 
 
„Die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Wien 
wird zum Abschlussprüfer und gleichzeitig zum Bankprüfer gemäß §§ 60 ff Bankwesengesetz für 
den Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 bestellt.“  
 
 



 

 7 

 
Tagesordnungspunkt 7 

 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
 

BESCHLUSS 
 

„Herr MMag. Martin Schaller, Herr Dr. Kurt Geiger und Frau Mag. Bettina Selden werden bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 
beschließt, in den Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG gewählt.“ 
 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 4. Juni 2014 endet die jeweilige Funktionsperiode 
von Herrn Stewart Gager und Herrn Dr. Kurt Geiger. Herr Mag. Markus Mair hat sein 
Aufsichtsratsmandat mit Wirksamkeit zum 4. Juni 2014 zurückgelegt. 
 
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 9 Abs 1 der Satzung aus mindestens drei und höchstens 
fünfzehn von der Hauptversammlung gewählten oder von Aktionären gemäß § 9 Abs 2 der 
Satzung entsandten Mitgliedern zusammen. Hinzu kommen die Mitglieder des Aufsichtsrats, die 
gemäß § 110 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) vom Betriebsrat zu entsenden sind. Der 
Betriebsrat hat bisher fünf Mitglieder gemäß § 110 ArbVG in den Aufsichtsrat entsandt. 
 
Der Aufsichtsrat besteht aus zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. In dieser 
Hauptversammlung sind daher aufgrund der Zurücklegung des Mandats von Herrn Mag. Markus 
Mair und der Beendigung der Funktionsperioden von Herrn Stewart Gager und Herrn Dr. Kurt 
Geiger drei Mitglieder zu wählen, um diese Zahl wieder zu erreichen.  
 
Der Aufsichtsrat schlägt hiermit vor, Herrn MMag. Martin Schaller und Frau Mag. Bettina Selden 
jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2018 beschließt, in den Aufsichtsrat neu zu wählen und  Herrn Dr. Kurt Geiger für 
die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 
2018 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat zu wählen. 
 
Die vorgeschlagenen Personen haben jeweils eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und § 41 
Abs 4 Z 3 BWG abgegeben, welche auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.rbinternational.com (Investor Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung) zugänglich ist. 
 
Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Hauptversammlung die in § 87 Abs 2a AktG 
festgelegten Kriterien zu berücksichtigen, insbesondere die fachliche und persönliche 
Qualifikation der Mitglieder, die fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats, 
Aspekte der Diversität im Hinblick auf die Vertretung beider Geschlechter, die Altersstruktur und 
die Internationalität der Mitglieder sowie die berufliche Zuverlässigkeit.  
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Im Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG wird den Vorgaben von § 87 Abs 2a AktG 
Rechnung getragen. Insbesondere werden auch die Aspekte der Diversität im Hinblick auf die 
Vertretung beider Geschlechter und im Hinblick auf die Internationalität der Mitglieder 
angemessen berücksichtigt. 
 
Bei diesem Tagesordnungspunkt können nur Wahlvorschläge von Aktionären, deren Anteile 
zusammen mindestens 1 % des Grundkapitals der Gesellschaft erreichen, berücksichtigt werden. 
Diese Vorschläge müssen samt den Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG und § 41 Abs 4 Z 3 
BWG für die jeweils vorgeschlagene Person der Gesellschaft in Textform spätestens am 23. Mai 
2014 zugehen. Hinsichtlich der Einzelheiten und Voraussetzungen für die Berücksichtigung von 
Wahlvorschlägen wird auf die „Informationen über die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 
und 118 AktG“ verwiesen, die auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.rbinternational.com Investor Relations/ Veranstaltungen/Hauptversammlung) zugänglich 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

 
 
Tagesordnungspunkt 8  

 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
 

BESCHLUSS 
 
„a) Der noch nicht ausgenützte Teil der in der ordentlichen Hauptversammlung der 

Gesellschaft vom 26. Juni 2013 erteilten Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 
AktG, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung 
im Firmenbuch mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital – allenfalls in 
mehreren Tranchen - um bis zu EUR 298.145.314,10 durch Ausgabe von bis zu 
97.752.562 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stammaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlage unter teilweisem Ausschluss des den Aktionären zustehenden 
gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts durch ein 
Kreditinstitut gemäß § 153 Abs 6 AktG, zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die 
Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen, wird 
widerrufen. 

 
b) Gleichzeitig wird der Vorstand gemäß § 169 AktG ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren 

nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Grundkapital – allenfalls in mehreren Tranchen – um bis zu 
EUR 446.793.032,95 durch Ausgabe von bis zu 146.489.519 Stück neuen, auf Inhaber 
lautende stimmberechtigte Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen 
(auch im Wege des mittelbaren Bezugsrechts durch ein Kreditinstitut gemäß § 153 Abs 6 
AktG) und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat festzusetzen. Die Auswahl des mit der Abwicklung eines mittelbaren 
Bezugsrechts gegebenenfalls betrauten Kreditinstituts obliegt gleichfalls dem Vorstand im 
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, wobei auch die Auswahl eines mit der Gesellschaft 
verbundenen Unternehmens zulässig ist; das Kreditinstitut muss in diesem Fall jedoch 
verpflichtet sein, die aus der Kapitalerhöhung resultierenden neuen Aktien den 
bezugsberechtigten Aktionären anzubieten. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
(i) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage erfolgt oder (ii) wenn die 
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % (zehn Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft 
nicht überschreiten (Bezugsrechtsausschluss). Der Aufsichtsrat oder ein hierzu vom 
Aufsichtsrat bevollmächtigter Ausschuss wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die 
sich aus der Ausnützung des genehmigten Kapitals ergeben, zu beschließen.  

 
c) Diese Ermächtigung ersetzt das bisher in § 4 (Grundkapital und Aktien; sonstige 

Eigenmittel) Absatz (5) der Satzung bestehende genehmigte Kapital. Die Satzung der 
Gesellschaft wird daher in § 4 (Grundkapital und Aktien; sonstige Eigenmittel) Absatz (5) 
wie folgt geändert: 
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(5) Der Vorstand ist gemäß § 169 AktG ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren nach 

Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital – allenfalls in mehreren 
Tranchen – um bis zu EUR 446.793.032,95 durch Ausgabe von bis zu 
146.489.519 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stammaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (auch im Wege des mittelbaren 
Bezugsrechts durch ein Kreditinstitut gemäß § 153 Abs 6 AktG) und den 
Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat festzusetzen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, (i) wenn 
die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage erfolgt oder (ii) wenn die 
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % (zehn Prozent) des 
Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten (Bezugsrechtsausschluss). Der 
Aufsichtsrat oder ein hierzu vom Aufsichtsrat bevollmächtigter Ausschuss ist 
ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich aus der Ausnützung des 
genehmigten Kapitals ergeben, zu beschließen.“ 

 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Die ordentliche Hauptversammlung vom 26. Juni 2013 hat den Vorstand ermächtigt, innerhalb 
von fünf Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital – allenfalls in mehreren Tranchen - um bis zu 
EUR 298.145.314,10 durch Ausgabe von bis zu 97.752.562 Stück neuen, auf Inhaber lautende 
stimmberechtigte Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage unter teilweisem Ausschluss des 
den Aktionären gesetzlich zustehenden Bezugsrechts (bis zu 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft bei Barkapitalerhöhung) zu erhöhen (genehmigtes Kapital) und den Ausgabekurs 
sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen.  
 
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht 
und am 21.1.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung der Gesellschaft von 
EUR 596.290.628,20 um bis zu EUR 297.295.437,70 durch Ausgabe von bis zu 97.473.914 
Stück neuer Aktien beschlossen, welche in zwei Tranchen am 25.1.2014 und am 11.2.2014 
unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts durchgeführt wurde. Das Grundkapital der 
Gesellschaft beträgt nunmehr EUR 893.586.065,90 und ist zerlegt in 292.979.038 auf Inhaber 
lautende stimmberechtigte Stammaktien. Damit ist das im Jahr 2013 genehmigte Kapital von 
EUR 298.145.314,10 nahezu vollständig ausgenützt. 
 
In der vorgeschlagenen neuen Ermächtigung soll dem Vorstand der Gesellschaft wieder die 
Möglichkeit eingeräumt werden, auf künftige Änderungen in der Wirtschaftslage rasch und 
flexibel reagieren zu können. 
 
Ein etwaiger teilweiser Ausschluss des Bezugsrechts bei einer Barkapitalerhöhung soll der 
Gesellschaft größtmögliche Flexibilität in Bezug auf künftige Kapitalanforderungen, die sich 
aufgrund regulatorischer Vorschriften oder Änderungen in der wirtschaftlichen Situation ergeben 
können, verschaffen. Durch einen Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wird es der 
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Gesellschaft beispielsweise ermöglicht, im Fall eines Finanzierungsbedarfs strategische Investoren 
direkt und zügig ansprechen zu können, um allfällig erforderliche Finanzmittel aufzubringen.  
 
Ferner soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer 
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ganz oder teilweise auszuschließen. Diese Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss soll den Vorstand in die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das genehmigte Kapital als Gegenleistung für eine Sacheinlage, beim Erwerb von Unternehmen, 
Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland 
oder von sonstigen Vermögensgegenständen zu verwenden. 
 
Der Vorstand hält einen solchen Bezugsrechtsausschluss für angemessen und notwendig, weil es 
ohne Ausschluss des Bezugsrechts der Gesellschaft allenfalls nicht möglich wäre, vergleichbar 
rasch und flexibel finanzielle Mittel zu erhalten, um zum Wohl der Gesellschaft und damit 
verbunden auch aller Aktionäre bei Bedarf künftige Kapitalanforderungen oder geplante 
Unternehmensziele zu erfüllen oder das genehmigte Kapital als Gegenleistung für eine 
Sacheinlage zu verwenden. Ferner können bei Emissionen mit Bezugsrechtsausschluss oft bessere 
Konditionen erreicht werden, da durch die derart mögliche sofortige Platzierung 
Kursänderungsrisiken reduziert werden können und zudem geringere Abschläge auf den 
Emissionspreis anfallen.  
 
Der Vorstand hat zur beantragten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss einen ausführlichen 
schriftlichen Bericht gemäß §§ 153 Abs 4 AktG iVm 169 und 170 Abs 2 AktG verfasst, der 
diesem Beschlussvorschlag beiliegt und auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.rbinternational.com (Investor Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung) zugänglich ist. 
 
Die bisherige teilweise ausgenützte Ermächtigung ist daher zu widerrufen.  
 
Die vorgeschlagene Änderung der Satzung in § 4 Absatz (5) ist in der beiliegenden 
Satzungsgegenüberstellung ersichtlich gemacht. 
 



 

 12 

 
 
Tagesordnungspunkt 9 
 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
 

BESCHLUSS 
 
„1. Der Vorstand ist nach den Bestimmungen des § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 AktG zum Erwerb 

und, ohne dass die Hauptversammlung vorher nochmals befasst werden muss, 
gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien ermächtigt. Der Anteil der zu erwerbenden 
und bereits erworbenen eigenen Aktien darf insgesamt 10 % des jeweiligen Grundkapitals 
der Gesellschaft nicht übersteigen. Die Dauer der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
ist mit 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung in der Hauptversammlung, sohin 
bis zum 3. Dezember 2016, begrenzt. 

 
Der geringste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert beträgt EUR 1,- pro Aktie, der 
höchste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf nicht mehr als 10 % über dem 
durchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der der Ausübung dieser Ermächtigung 
vorangegangenen 10 Handelstage liegen. 

 
Diese Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in 
Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke – mit Ausnahme des Wertpapierhandels – durch 
die Gesellschaft, mit ihr verbundene Unternehmen oder für deren Rechnung durch Dritte 
ausgeübt werden.  

 
2. Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

für die Veräußerung der eigenen Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die 
Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter teilweisem oder gänzlichem Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen 
festzusetzen. Das Bezugsrecht der Aktionäre darf nur dann ausgeschlossen werden, wenn 
die Verwendung der eigenen Aktien als Gegenleistung für eine Sacheinlage, beim Erwerb 
von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren 
Gesellschaften im In- oder Ausland oder zum Zweck der Durchführung des „Share Incentive 
Program“ der Gesellschaft für leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen erfolgt. Weiters kann für den Fall, 
dass Wandelschuldverschreibungen auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses 
vom 26. Juni 2013 ausgegeben werden, das Bezugsrecht der Aktionäre auch 
ausgeschlossen werden, um (eigene) Aktien an solche Gläubiger von 
Wandelschuldverschreibungen auszugeben, die von dem ihnen gemäß den Bedingungen 
der Wandelschuldverschreibungen gewährten Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien der 
Gesellschaft Gebrauch gemacht haben. Diese Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder 
auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt 
werden und gilt für die Dauer von fünf Jahren ab dem Datum dieser Beschlussfassung, 
sohin bis zum 3. Juni 2019. 
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3. Sowohl dieser Beschluss als auch ein darauf beruhendes Rückkaufprogramm oder ein 

allfälliges Wiederverkaufsprogramm sowie deren Dauer sind zu veröffentlichen. 
 

Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung vom 20. Juni 2012 beschlossene 
Ermächtigung gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien und bezieht sich hinsichtlich der Verwendung auch auf den von der Gesellschaft 
bereits erworbenen Bestand eigener Aktien.“ 

 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Eine Gesellschaft, deren Aktien börsenotiert sind, darf gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG aufgrund 
einer Ermächtigung der Hauptversammlung bis zu 10 % des Grundkapitals zweckfrei erwerben. 
Der Zweck des Wertpapierhandels ist jedoch ausgenommen. 
 
In der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. Juni 2012 wurde der Vorstand 
ermächtigt, eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG zu erwerben oder gegebenenfalls 
einzuziehen. Von dieser Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien hat der Vorstand bisher keinen 
Gebrauch gemacht. 
 
Die Dauer der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist mit 30 Monaten ab der 
Beschlussfassung in der Hauptversammlung begrenzt, sodass eine neue Ermächtigung nach Z 8 
sowie eine Ermächtigung nach Z 4 des § 65 Abs 1 AktG zum Erwerb eigener Aktien für 
Arbeitnehmer, leitende Angestellten und Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats der 
Gesellschaft oder eines mir ihr verbundenen Unternehmens beschlossen werden soll.  
 
Im Rahmen des „Share Incentive Program“ (SIP) der Gesellschaft wurden seit der Ermächtigung 
vom 20. Juni 2012 keine eigenen Aktien an leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen zugeteilt.  
 
Die Gesellschaft und mit ihr verbundene Unternehmen halten daher zum Stichtag der Einberufung 
der ordentlichen Hauptversammlung 557.295 Stück eigene Aktien, das entspricht rund 0,19 % 
des Grundkapitals der Gesellschaft.  
 
Die gesetzlich festgelegte Höchstgrenze gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 AktG rückerworbener 
und noch im Besitz der Gesellschaft stehender eigener Aktien von 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft gemäß § 65 Abs 2 AktG ist damit nicht ausgenützt; andererseits endet die oben 
genannte Ermächtigung des Vorstands mit 19.12.2014. 
 
Um dem Vorstand größtmögliche Flexibilität zu verschaffen, soll eine neue Ermächtigung 
beschlossen werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat sehen es daher als sinnvoll und nützlich an, die Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 AktG zur Beschlussfassung der 
Hauptversammlung vorzuschlagen. 
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Ferner soll – wie bereits in der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Juni 2012 beschlossen – 
eine Ermächtigung an den Vorstand gewährt werden, die rückerworbenen Aktien nicht über die 
Börse oder ein anderes öffentliches Verfahren, und damit unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre, zu veräußern. Dies soll dem Vorstand gegebenenfalls ermöglichen, die erworbenen 
Aktien als Gegenleistung für eine Sacheinlage, beim Erwerb von Unternehmen oder 
Gesellschaftsanteilen oder zum Zweck der Durchführung des „Share Incentive Program“ der 
Gesellschaft für leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und der mit ihr 
verbundenen Unternehmen zu verwenden oder im Falle der Ausgabe von 
Wandelschuldverschreibungen entsprechend der in der Hauptversammlung am 26. Juni 2013 
beschlossenen Ermächtigung eigene Aktien an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die 
vom Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien Gebrauch machen, zu gewähren. 
 
Auf den Bericht des Vorstands über den möglichen Bezugsrechtsausschluss im Zusammenhang mit 
dieser Ermächtigung wird verwiesen. 
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Tagesordnungspunkt 10 
 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
 

BESCHLUSS 
 
„Der Vorstand ist ermächtigt, nach den Bestimmungen des § 65 Abs 1 Z 7 AktG zum Zweck des 
Wertpapierhandels, der auch außerbörslich durchgeführt werden darf, für die Dauer von 30 
Monaten ab dem Datum dieser Beschlussfassung, sohin bis zum 3. Dezember 2016, eigene 
Aktien zu erwerben, wobei der Handelsbestand der zu diesem Zweck erworbenen Aktien 5 % des 
jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft am Ende jeden Tages nicht übersteigen darf. Der 
Gegenwert für die zu erwerbenden Aktien darf die Hälfte des Schlusskurses an der Wiener Börse 
am letzten Handelstag vor dem Erwerb nicht unterschreiten und das Doppelte des Schlusskurses 
an der Wiener Börse am letzten Handelstag vor dem Erwerb nicht überschreiten.  
 
Diese Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen durch die 
Gesellschaft, mit ihr verbundene Unternehmen oder für deren Rechnung durch Dritte ausgeübt 
werden.  
 
Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung vom 20. Juni 2012 beschlossene 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.“ 
 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Ein Kreditinstitut darf gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG eigene Aktien aufgrund einer Genehmigung 
der Hauptversammlung zum Zweck des Wertpapierhandels erwerben, wobei der Handelsbestand 
5 % des Grundkapitals am Ende jeden Tages nicht übersteigen darf.  
 
Um dem Vorstand größtmögliche Flexibilität zu verschaffen und es insbesondere der Gesellschaft 
und mit ihr verbundenen Unternehmen auch zu ermöglichen, die Tätigkeit als Market Maker im 
Hinblick auf eigene Aktien auszuüben, soll der Vorstand der Gesellschaft künftig weiterhin die 
Möglichkeit haben, Aktien der Gesellschaft zum Zweck des Wertpapierhandels zu erwerben. Der 
Wertpapierhandel kann auch außerbörslich durchgeführt werden, insbesondere in Form von 
OTC- und Derivativgeschäften. Diese Möglichkeit soll auch für die mit der Gesellschaft 
verbundenen Unternehmen bestehen.  
 
Die Gesellschaft und mit ihr verbundene Unternehmen halten zum Stichtag der Einberufung der 
ordentlichen Hauptversammlung 557.295 Stück eigene Aktien, das entspricht rund 0,19 % des 
Grundkapitals der Gesellschaft.   
 
Die gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG erworbenen eigenen Aktien sind mit den nach § 65 Abs 1 Z 1, 
Z 4 und Z 8 AktG erworbenen eigenen Aktien zusammenzurechnen und dürfen insgesamt 10 % 
des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten, wobei der gemäß § 65 Abs 1  
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Z 7 AktG erworbene Handelsbestand eigener Aktien 5 % des Grundkapitals am Ende jeden Tages 
nicht übersteigen darf. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat sehen es daher als sinnvoll und nützlich an, die Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels zur Beschlussfassung der 
Hauptversammlung vorzuschlagen. 
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Tagesordnungspunkt 11 
 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
 

BESCHLUSS 
 
„Die Satzung der Raiffeisen Bank International AG wird gemäß beiliegendem Wortlaut der 
Satzung unter Ersichtlichmachung der in der beiliegenden Satzungsgegenüberstellung 
vorgeschlagenen Änderungen in den Punkten § 2 „Gegenstand des Unternehmens“ und § 15 
„Teilnahme- und Stimmrecht“ geändert. Die beiliegende Satzungsgegenüberstellung ist 
integrierender Bestandteil dieses Beschlusses.“ 
 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Das Inkrafttreten der EU-Verordnung Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (Capital Requirements Regulation – CRR I) und der 
Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (Capital Requirements Directive – 
CRD IV) macht es erforderlich, dass die Bestimmung zu den Eigenmitteln in § 2 Absatz 3 der 
Satzung der Gesellschaft an die geänderten gesetzlichen Erfordernisse angepasst wird. 
 
Die Änderung in § 15 Absatz 2 der Satzung stellt klar, dass Depotbestätigungen gemäß § 10a 
Abs 3 iVm § 262 Abs 19 AktG in Textform übermittelt werden können. 
 
Die Änderungen sind in der beiliegenden Satzungsgegenüberstellung ersichtlich gemacht. 
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